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i .

Gesetz vom 20. Inni 1868
über die Umwandlung der verschiedenen Schuldtitel der bisherigen allgemeinen Staatsschuld.

I n  Ausführung der Bestimmungen des §. 2 des Gesetzes vom 24. Dezember 1 8 6 7  
in  Betreff der Beitragsleistung der Länder der ungarischen Krone zu Lasten der allge­
meinen S taatsschuld , finde Ich  m it Zustimmung beider Häuser des Reichsrathes zu ver­
ordnen, wie fo lg t:

§ . 1 .  Säm m tliche G attungen der fundirten allgemeinen Staatsschuld, m it alleiniger 
Ausnahme der im §. 2 dieses Gesetzes aufgeführten, werden in  eine 5percentige einheit­
liche Schuld umgewandelt, die m it einer S teu er von 16 P e rc e n t, welche nicht erhöht 
werden kann, belastet wird. D ie Zahlung der Zinsen dieser Convertirungsschuld w ird 
in  S taa tsn o ten  oder in  klingender Münze erfolgen, je nachdem die Zinsen der convertirten 
Schuldtitel in Noten oder in klingender Müttzc bezahlt wurden. Erfolgt die Zahlung in G old, 
so ist das 20-Frankenstück gleich 8 Gulden österreichischer W ährung zu berechnen.

§. 2. Ausgenommen von der Convertirung s in d :
1. D ie Lottoanlehen der Ja h re  1 8 3 9 , 1 8 5 4 , 1 8 6 0 , 1 8 6 4 , das Steueranlehen vom 

Ja h re  1 8 6 4 , dann die Como-Rentenscheine;
2. das bei der allgemeinen Bodencreditanstalt contrahirte A nlehen;
3. die noch in  W iener W ährung verzinsliche Staatsschuld, in  Betreff welcher eine be­

sondere gesetzliche Bestimmung Vorbehalten bleibt;
4 . die Schuld des S ta a te s  an die G rundentlastungsfonde;
5. die Schuld an die N ationalbank;
6. die Prioritätsschuld der bestandenen Wien-Gloggnitzer Eisenbahn;
7. die unverzinsliche Schuld.

§. 3. D ie Um wandlung geschieht in der Weise, daß an neuen Schuldtiteln  in öster­
reichischer W ährung erfolgt w erden:



F ü r  je 100  fl. 5percentige M etalliques oder die übrigen m it 5 P ercen t Conventions-
Münze in  P ap ie r verzinslichen A n l e h e n ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100  fl. — kr.

für alle anderen in Conventions-M ünze P ap ie r verzinslichen, nicht ver­
losbaren O bligationen jener B etrag , welcher im Verhältnisse ihres 
Z insfußes zu jenem der 5percentigen M etalliques en tfä llt;

für je 100  fl. 5 Percent österreichische W ä h ru n g .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95  „ —  „
fü r je 100  fl. 5 P ercen t österreichische W ährung vom Ja h re  1 8 6 6  . 102  „ 50 „
für je 100  fl. N a tio n a la n leh e n ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100  „ —  „
fü r je 100  fl. des Convertirungsanlehens vom Ja h re  1 8 4 9 , des A n­

lehens vom Ja h re  1851  S. B , des S ilberanlehens vom 1. F e­
b ruar 1 8 5 4 , der beiden englischen Anlehen und des Silberanlehens
vom J a h re  1 86 5    115  „ —  „

fü r je 100  fl. des S ilberanlehens vom Ja h re  1 8 6 4    110  „ —  „
§. 4 . Von den Zinsen der von der Convcrtirung ausgcnommenen Lottoanlehen der 

Ja h re  1 8 5 4  und 1 8 6 0 ,  dann des S teueranlehens vom Ja h re  1 8 6 4 ,  sowie von den 
Entschädigungsrentcn für aufgehobene Gefälle ist eine S teu e r von 20  P ercen t des N o­
m inalbetrages jeder Zinsenrate einzuheben, wogegen der bisherige Abzug der Einkommen­
steuer entfällt.

§. 5. D ie vom Tage der Wirksamkeit dieses Gesetzes an fällig werdenden Zinsen 
(Coupons) von den zur Convcrtirung bestimmten Staatsschulden (§ . 3) werden bis zur 
Durchführung derselben m it jenem B etrage ausbezahlt, welchen der Besitzer des betreffenden 
Schuldtitels nach erfolgter Convcrtirung zu erhalten haben wird. D ie Verlosung, beziehungs­
weise der Rückkauf der zur Convcrtirung bestimmten Anlehen, hat sogleich aufzuhören.

§. 6. Dieses Gesetz tr i t t  m it dem Tage der Kundmachung in  Wirksamkeit.
§. 7 . M it dem Vollzüge dieses Gesetzes ist M ein Finanzm inister beauftragt.
S c h ö n b r u n n ,  am 20. J u n i  1 8 6 8 .

-frati) Joseph m.p.
Auersperg m. p. Brestel m. p.

I I

D er hochlöbliche steierm. Landesausschuß hat m it Note ddo. 11. v. M ., N r. 3 99 2 , 
folgende Kundmachung anher m itgetheilt:

Kundmachung.
„A n der st. l. Hufbeschlagslehr- und Thierheilanstalt in G r a z  sind für das nächste 

Schuljahr 1 8 ^  fünf Stipendien, jedes m it 1 0 0  fl. östr. W . und dem Genüsse der freien 
W ohnung in der Anstalt, zu verleihen.

Bewerber um eines dieser S tipendien hoben
1. durch Beibringung des Taufscheines nachzuweisen, daß sie in  S teierm ark  geboren find, 

das 18. Lebensjahr bereits erreicht und das 30 . nicht überschritten haben;



2. über das erlernte Schmiedhandwerk durch Beibringung des Lehrbriefes, sowie über 
eine zweijährige Gesellenzeit sich auszuweisen;

3. Zeugnisse über ihre Vermögenslosigkeit, die ül>erstandenen B la tte rn  oder Schntzpocken 
(Jm pfungszeugniß) beizubringen;

4 . bis längstens M itte  J u l i  bei der Direktion dieser Lehranstalt sich einer P rü fun g  ihrer 
Eignung zu unterziehen, wobei genügende Kenntnisse im Lesen und Schreiben in deutscher 
Sprache, sowie Fertigkeit im  Schmieden und Beschlagen unerläßlich ist.

NB. Diese P rü fun g  kann in keinem Falle erlassen oder durch hierauf bezügliche
Zeugnisse ersetzt werden.

5. Sich zu verpflichten, auch während den zwei Schulferien-M onaten  an der A nstalt zur 
weiteren Ausbildung zu verbleiben, und den betreffenden Krankendienst im S p ita le  
der Anstalt zu versehen.

D ie Gesuche sind bis M itte  J u l i  l. I .  bei dem steierm. Landesausschusse zu überreichen".
Diese Kundmachung ist von den P fa rr-  und K uratialäm tern den Pfarrsinsassen ehe-

thunlichst in entsprechender Weise zu verlautbaren.

I I I .

Laut Eröffnung S r .  Excellenz des H errn  S ta tth a lte rs  für S teierm ark, ddo. 2 9 . M at
l. I . ,  N r. 6 5 7 7 , sind die Vorarbeiten zu der diesjährigen, in dem Zeiträum e vom 15. 
August bis Ende Septem ber 18 6 9  vollständig durchzuführenden S tellung  von den be­
treffenden Behörden ungesäumt einzuleiten.

E s werden daher die Herren P fa rre r  und Kumten als M atrikenführer aufgefordert, 
den Stellungsbehörden die nach §. 7 des A. 11. zum H. E . G . vom 29 . S ep tb r. 185 8  
nach G e m e i n d e n  einzusendenden Verzeichnisse der in  den Jah ren  184 9  und 1 84 8  
Geborenen schleunigst zukommen zu lassen, sowie die in einzelnen Fällen nach Beilage 5 
des A. 11. benöthigten Auskünfte über den Familienstand m it besonderer Genauigkeit zu 
liefern, und in diesen Auskünften namentlich dann, wenn es sich um die im Ja h re  1851  
geborenen Jüng linge handelt, nebst dem G eburtsjahr auch den G eburtstag  anzusetzen, weil 
sonst die Stellungs-Kommission seiner Z eit einen Befreiungsanspruch im S in n e  des §. 17 
des Wehrgesetzes vom 5. Dezember 186 8  nicht gehörig zu ven tilira t vermag.

I V .

Diözesan Nachrichten.

Stetbfiille.

Herr Alois P o t e r t s c h ,  Kaplan zu S t .  Georgen b. R . ,  am 13. A p r i l ; Herr S t e f a n  K o r ö ­
sch e z ,  K urat zu S tra n izeu ,  am 21 .  A pril; T it l .  Herr Franz O t o r e p e z ,  F . - B .  Konsistor ia l-Rath  
und Pfarrer zu D ob ern a ,  am 2 9 .  April.



Gestellungen.
S it i .  Herr Krištof K a n  d u  I h ,  F . -B .  K o n s . - N a t h ,  als Pfarrer in U n terpu lsgan ; Herr M ar lin  

S a t t l e r  als  Pfarrer zn M on sb erg ;  Herr Josef  S  k er  t a  als  K urat zu S t .  Nikolai ob Tiiffer;  
Herr Filipp Jakob B o c h i n z  a ls  S p ir i tu a l  im F . - B .  Priesterhanse zu M a r b u r g ;  Herr Joh an n
L i p o l d ,  D r.  der T h e o lo g ie , als prov. Professor der Kirchengeschichte und Patrologie an der F . -B .
Diözesan-Lehranstalt zu M a r b u rg ;  Herr Franz N a p r u d n i k  als Pfarrproviior zu D o b e r n a ; Herr 
Franz B e r l i č als Provisor zu S t r a n i z e n ; Herr Franz P i n t e r  als Provisor zu S t .  Bartholom ä  
bei Gonobiz ; Herr M a r t in  R u b i n  als Provisor in Wuchern; Herr Joh ann  G a i  schek als Provisor
zu S t .  O sw a ld  im D rauw alde.

Uebersehnngen.
Herr Joh an n  J a k o p i n a  als Kaplan nach Reifnik; Herr Andr. K a i t n a  als Kaplan nach 

S t .  Jo h a n n  b. Unterdrauburg: Herr M artin  L a p u c h  als Kaplan nach Hörberg; Herr Andr. U r e k  a ls  
K aplan  nach Lack; Herr Josef  S e v e r  als Kaplan nach M a x a u ; Herr Anton K o z u v a n  a ls  Kaplan
nach S t .  Lorenzen in W .  33. ; Herr Peter E r j a u z  als zweiter K aplan  nach G on ob iz ;  Herr Josef
P  e t  s c h a r  als zweiter K aplan  nach S t .  Georgen b. R . ;  Herr Vinzenz W i s i a k  als K aplan nach 
S t .  Jakob in D o l ; Herr Franz F e r k  als Kaplan nach S t .  Jakob in W . B . ;  Herr Josef  M a s t e n  
als  Kaplan nach Kopreiniz; Herr Anton P o c h l e v e n  als K aplan nach Trennenberg; Herr Benedikt 
J u r i  a ls  K aplan-nach P o n ik l ; Herr Franz R o s c h k e r  a ls  K aplan  nach S t .  Nikolai bei Luttenberg; 
Herr Josef  S c h u t z  a ls  deutscher Prediger und Katechet nach C i l l i ; Herr Anton S l a t i n s c h e k  als  
erster Stadtpfarrkaplan nach W .-Feistr iz; Herr Jakob K o l e d n i k  als K aplan nach R i e z ; Herr Joh ann  
F r a ß  a ls  Kaplan nach D ob er n a ;  Herr M ath .  K e r t  n a  a($ erster Kaplan nach Neukirchcn ; Herr 
Josef  S a d r a v e z  als Kaplan  nach Nätschach; Herr Franz S a b n k o s c h c k  als Kaplan nach Drachen­
burg ; Herr Josef  T o m b a c h  als  zweiter Kaplan nach Lichtenwald.

Herr M atth .  L ach ,  Pfarrer iu Hohenck, wurde zum F . -B .  geistl. Rathe ernannt; Herr Josef
B o c h a n e z ,  Kurat zu S t .  O s w a ld ,  und Herr Joh ann  R e i s p ,  Kaplan zu S t .  Lorenzen in W . 33.,
traten in den Ruhestand.

F .-B . Lavanter O rdinariat zu M arburg am 2. J u n i  1 8 6 9 .

Jakob Maximilian,
Fürstbischof.

Druck von Jo s . A. Kienreich in  G raz.



durch Gottes Barmherzigkeit Fürstbischof von Lavant,
Thronasfistent Seiner päpstlichen Heiligkeit, Doktor der Theologie re.,

cntöietet affen W uKigen feines Sprengcl's Hrulj unh Segen vom H errn!

M ein in Gott ruhender Vorfahr, Fürstbischof Anton M artin , hatte mittels H irten­
schreibens dtto. Quatembermittwoche im Advent 1860 die S t .  Michaels-Bruderschaft zur Unter­
stützung des heil. V aters in unserer Lavanter Diözese eingeführt und die gläubigen Katholiken 
zum Beitritte hiezu eingeladen.

Die Bedrängnisse des sichtbaren O berhauptes unserer heil Kirche haben sich bisher 
nicht gem indert; sondern, wie Jeder, dem die Zeitereignisse nicht fremd sind, meist, gesteigert.

Deßhalb halte ich es für zweckmäßig, oberwähnte Bruderschaft, die jedem Katholiken 
Gelegenheit gibt, seine werkthätige Liebe und Anhänglichkeit an den heil. Vater zu beurkunden 
und ein t h a t s ä ch l i ch e s Bekenntniß seines G laubens an den von Christus dem Herrn in 
seiner heil. Kirche eingesetzten, dem heil. P e tru s  und dessen Nachfolgern verliehenen P rim at 
abzulegen, Euch, Geliebte im Herrn l ins Gedüchtnih zurückzurufen und die Bitte um Bethei- 
ligung an  diesem verdienstlichen und Gott gewiß wohlgefälligen Werke zu erneuern.

Um der, vom heil. Vater neuerlichst mit apostolischem Breve dtto. 11. M ärz 1869 
genehmigten und mit kirchlichen Ablässen bedachten Bruderschaft in meiner Diözese eine au s­
geprägtere Form  und O rganisation zu geben, wurden die angebogenen S ta tu ten  •/. entworfen.

D er Herr lohne es Euch, geliebteste D iözesanen! nach seiner Verheißung hundertfach, 
schon hienieden mit zeitlichem Glück und S eg en ; jenseits aber mit den G ütern des ewigen 
Lebens, w as I h r  seinem Stellvertreter auf Erden in kindlicher Liebe verabreicht.

D ie Gnade Gottes bleibe im m erdar bei Euch. Amen.

M a r b u r g  am Feste der Kirchweihe (17. Oktober) 1869.

Jakob Maximilian,
Fürst-Bischof.

Druck oon ® . Jaiischch in M arburg.





der

Bruderschaft vom heil. Erzengel Michael
in der

D i ö z e s e  L a v a n t
t

unter dem Schutze der unbefleckten Jungfrau  und Gottesmutter M aria.

I.
Zweck der Bruderschaft ist die Unterstützung des heil. V aters durch Gebet und Almosen.

I I .
Z ur Erreichung dieses Zweckes sind alle Katholiken jeden Alters und Geschlechtes, 

sowie jeder N ation zum Eintritte a ls M itglieder in die Bruderschaft einzuladen.

I I I .
Jedes M itglied b e t e t  für den heil. V ater und die Anliegen der Kirche täglich: 

E in „V ater unser" mit Einem „Gegrüßet seist D u  M a ria "  und dem apostolischen G laubens­
bekenntnisse , und am E n d e : „Ehre sei Gott dem V ater u. s. w ." E s können die Schluß­
worte beigeseht w erden: „O  Gott, erhalte und beschuhe Deinen S ta ttha lter auf Erden, unseren 
heil. V ater, und lasse ihn nicht in die Gewalt seiner Feinde gelangen"; —  und opfert a ll­
monatlich zwei Neukreuzer für die Bedürfnisse des heil. V aters.

W er diese Bedingungen erfüllet, ist von selbst Mitglied der Bruderschaft, ohne daß 
eine besondere Aufnahme erforderlich ist.

W ü n s c h e n s w e r t h ,  obschon nicht n o t h w e n d i g ,  ist es jedoch, daß die Nam en 
der Beitretenden in ein ordentliches Verzeichnis; eingetragen werden. Wie der E in tr it t ,  ist 
auch der A ustritt aus der Bruderschaft jedem Mitgliede zu jeder Zeit sreigestellt.

I V .
M it apostolischem Breve ddo. 11. M ärz 1869  wurde vom heil. V ater für die M it­

glieder der S t .  Michaels-Bruderschaft in der Diözese Lavant huldreichst bewilliget:



Ein no U t  o mu t e  n e r  Ablaß aut Tage des E intrittes in die Bruderschaft; ebenso 
in der Sterbstunde, wenn sie reumüthig beichten und die heil. Wegzehrung em pfangen, oder­
im F alle  sie dies nicht mehr thnn könnten, wenigstens den heil. Nam en Sesti renmüthig au s­
sprechen . oder —  falls auch dieses nicht möglich —  im Herzen minifeit ; —  am Feste des 
heil. M ichael; —  am Feste der unbefleckten Empfängnis) M a r iä ; —  an den drei Festen des 
heil. P e tru s  non der ersten bis zur zweiten Vesper, nämlich am Petri- und Paul-Feste (29. Suiti), 
P e tri S tuhlfeier und P e tri Kettenfest; —  und außerdem E inm al im Sahre, an welchem Tage 
immer, wenn sie —  nämlich die M itglieder —  an Einem dieser Tage eine Bruderschafts-Kirche, 
Kapelle oder A ltar besuchen, die heil. Sakram ente der Buße und des A ltars würdig em­
pfangen und dort für die Eintracht der christlichen Fürsten, für das Auf hören aller Srrlehren, 
und für die Erhöhung und Ausbreitung der katholischen Kirche andächtig beten.

E in  u n v o l l k o m m e n e r  Ablaß von 100 Tagen, so oft sie —  die M itglieder —  
das tägliche „V ater unser" und „Ave M a ria "  nebst dem apostolischen Glaubensbekenntnisse 
und dem „Ehre sei G ott dein V ater ti. s. w ." mit bußfertigem Herzen für die verstorbenen 
B ruderschaft - M itglieder beten.

D ie Ablässe können auch den Seelen der Abgestorbenen fürbittweise zugewendet werden.

V .
Vorsteher der Bruderschaft ist in jeder P fa rre  der P fa rre r (Kurat). Derselbe kann 

nach seinem Ermessen einen Beirath von einigen angesehenen M ännern  seiner Gemeinde und 
E inen derselben zum Kassier bestellen.

V I .
D ie A rt der Einsammlung der Beiträge ist dem Ermessen des örtlichen Vorstandes 

anheimgestellt. Wo sich eifrige M itglieder finden , welche regelmäßig die Beiträge von den 
übrigen M itgliedern nach Bezirken oder Einigungen eiitsatitmeln, ist dies die beste Weise.

D ie n ic h t  eingeschriebenen M itglieder der Bruderschaft legen ihre Gabe in das 
Opferkästchen, welches an jedem e r s t e n  Sonn tage des M onates und die ganze nächste Woche
hindurch in der P fa rr- (Kuratie-) Kirche an einem passenden O rte aufgestellt ist und die Auf­
schrift tr ä g t :  „Opferkasten der S t .  M ichaels-Bruderschaft".

V I I .
D ie eingesammelten G aben werden vierteljährig, und zwar am 20. M ärz, 20. S uni, 

20. Septem ber und 20. Dezember, und die Mitglieder-Verzeichnisse alljährlich im Wege des 
F .B .  Dekanalam tes dem Diözesan-Ausschüsse (V III) eingesendet.

W o Vereine a ls  solche der Bruderschaft beitreten, können selbe als selbstständige 
Theile betrachtet werden und direkte mit dem Diözesan - Ausschüsse verkehren.

V I I I .
Z u r einheitlichen Leitung der Bruderschaft wird ein Diözesan-Ausschuß gebildet, 

welchen der hochwürdigste Fürstbischof bestellt und der seinen Sitz in M arburg  hat.
D er Diözesan - Ausschuß besteht aus 2 0 — 30 M itgliedern aus allen Theilen der 

Diözese. D er Vorsitzende, dessen Stellvertreter, der Sekretär, der Kassier und nach Umständen
noch ein oder zwei M itglieder bilden einen engem  Ausschuß, dem die Berathung und Beschluß­
fassung über administrative Angelegenheiten obliegt; organisatorische Fragen und Gegenstände 
von größerer Wichtigkeit sind der vollen Ausschußberathung Vorbehalten.

D er engere Ausschuß versammelt sich regelmäßig jeden ersten D onnerstag  im M onate 
und außerdem, so oft es zweckmäßig erscheint, über Berufung des Vorsitzenden.



D e r  volle Ausschuß soll jährlich mindestens zw eim al,  d a s  eine M a l  bald möglichst 
nach A blauf  des V erw al tu u g s jah res  zum Behufe der Rechnungslegung zusam m entre ten ; die 
E in la d u n g  hiezu geht vom  Vorsitzenden a u s ,  der nach B ed a rf  auch außerordentliche V er­
sam m lungen  einberufen kann.

Z u r  Beschlußfähigkeit dieser Versam m lungen ist die Anwesenheit von mindestens der 
Hälfte der Ausschußmitglieder erforderlich; die Beschlüsse werden nach absoluter S t im m e n ­
mehrheit ge faß t;  bei gleicher S t im m en zah l  entscheidet die S t im m e  des Vorsitzenden.

I X .
Dein  Vorsitzenden des Diözesan-Ausschusses steht a ls  P rä ses  der Bruderschaft die 

V ertre tung  derselben nach A ußen ,  und im Allgemeinen die Ueberwachnng seiner Wirksamkeit 
in  der ganzen Diözese zu.

X .
I m  Falle  der Auflösung der Bruderschaft, über welche der Fürstbischof entscheidet, 

werden die noch allenfa lls  vorhandenen M itte l  und Gelder der Bruderschaft ih rer  Bestim m ung 
zugeführt.

X I .
S o l l te n  sich Streitigkeiten ergeben, so wird fü r  jeden einzelnen F a l l  zur Schlichtung 

derselben vom hochwürdigsten Fürstbischöfe ein Schiedsgericht a u s  den M itg liedern  deS Vereines 
zusammengestellt.
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